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Resolution der Generalversammlung 

[aufgrund des Berichts des Dritten Ausschusses (A/66/462/Add.2)] 

66/156.  Menschenrechte und einseitige Zwangsmaßnahmen 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf alle ihre früheren Resolutionen zu diesem Thema, zuletzt Resolu-
tion 65/217 vom 21. Dezember 2010, auf die Resolution 15/24 des Menschenrechtsrats vom 
1. Oktober 20101 und den Beschluss 18/120 des Menschenrechtsrats vom 30. September 
20112 sowie auf die früheren Resolutionen des Rates und der Menschenrechtskommission, 

 in Bekräftigung der einschlägigen Grundsätze und Bestimmungen in der von der Ge-
neralversammlung in ihrer Resolution 3281 (XXIX) vom 12. Dezember 1974 verkündeten 
Charta der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten, insbesondere ihres Arti-
kels 32, in dem es heißt, dass kein Staat wirtschaftliche, politische oder sonstige Zwangs-
maßnahmen gegen einen anderen Staat anwenden oder ihre Anwendung begünstigen darf, 
um von ihm die Unterordnung bei der Ausübung seiner souveränen Rechte zu erlangen, 

 Kenntnis nehmend von dem gemäß Resolution 65/217 der Generalversammlung vor-
gelegten Bericht des Generalsekretärs3 und unter Hinweis auf die Berichte des Generalse-
kretärs über die Durchführung der Versammlungsresolutionen 52/120 vom 12. Dezember 
19974 und 55/110 vom 4. Dezember 20005,  

 betonend, dass einseitige Zwangsmaßnahmen und -gesetze gegen das Völkerrecht, das 
humanitäre Völkerrecht, die Charta der Vereinten Nationen und die Normen und Grundsätze 
zur Regelung der friedlichen Beziehungen zwischen den Staaten verstoßen, 

 in Anbetracht dessen, dass alle Menschenrechte allgemeingültig und unteilbar sind, 
einander bedingen und miteinander verknüpft sind, und in diesem Zusammenhang erneut 
erklärend, dass das Recht auf Entwicklung ein fester Bestandteil aller Menschenrechte ist, 

_______________ 
1 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session, Supplement No. 53A (A/65/53/Add.1), 
Kap. II. 
2 Ebd., Sixty-sixth Session, Supplement No. 53A und Korrigendum (A/66/53/Add.1 und Corr.1), Kap. III. 
3 A/66/272. 
4 A/53/293 und Add.1. 
5 A/56/207 und Add.1. 
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 unter Hinweis auf das Schlussdokument der vom 23. bis 27. Mai 2011 in Bali (Indo-
nesien) abgehaltenen sechzehnten Ministerkonferenz und Gedenktagung der Bewegung der 
nichtgebundenen Länder6, das Schlussdokument der vom 11. bis 16. Juli 2009 in Scharm 
esch-Scheich (Ägypten) abgehaltenen fünfzehnten Gipfelkonferenz der Staats- und Regie-
rungschefs der Bewegung der nichtgebundenen Länder7 sowie die auf früheren Gipfeltref-
fen und Konferenzen angenommenen Dokumente, in denen die Mitgliedstaaten der Bewe-
gung übereinkamen, derartige Maßnahmen oder Gesetze und ihre weitere Anwendung abzu-
lehnen und zu verurteilen, sich weiter beharrlich um ihre effektive Aufhebung zu bemühen 
und die anderen Staaten nachdrücklich aufzufordern, Gleiches zu tun, wie von der General-
versammlung und anderen Organen der Vereinten Nationen gefordert, und diese Maßnah-
men oder Gesetze anwendende Staaten zu ersuchen, sie sofort vollständig zurückzunehmen, 

 sowie daran erinnernd, dass die Staaten auf der vom 14. bis 25. Juni 1993 in Wien ab-
gehaltenen Weltkonferenz über Menschenrechte aufgefordert wurden, alle nicht im Ein-
klang mit dem Völkerrecht und der Charta stehenden einseitigen Maßnahmen zu unterlas-
sen, die die Handelsbeziehungen zwischen den Staaten behindern und der vollen Verwirkli-
chung aller Menschenrechte im Wege stehen8 und die außerdem die Handelsfreiheit ernst-
haft gefährden, 

 eingedenk aller Bezugnahmen auf diese Frage in der am 12. März 1995 vom Weltgip-
fel für soziale Entwicklung verabschiedeten Kopenhagener Erklärung über soziale Entwick-
lung9, der Erklärung und der Aktionsplattform von Beijing, die am 15. September 1995 von 
der Vierten Weltfrauenkonferenz verabschiedet wurden10, der Istanbul-Erklärung über 
menschliche Siedlungen und der Habitat-Agenda, die am 14. Juni 1996 von der zweiten 
Konferenz der Vereinten Nationen über Wohn- und Siedlungswesen (Habitat II) verabschie-
det wurden11, sowie in ihren fünfjährlichen Überprüfungen, 

 mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die negativen Auswirkungen einseitiger 
Zwangsmaßnahmen auf die internationalen Beziehungen, den Handel, die Investitionen und 
die Zusammenarbeit, 

 mit dem Ausdruck ihrer ernsthaften Besorgnis darüber, dass die Lage der Kinder in 
einigen Ländern durch einseitige Zwangsmaßnahmen beeinträchtigt wird, die weder mit 
dem Völkerrecht noch mit der Charta im Einklang stehen, die Handelsbeziehungen zwi-
schen den Staaten und die volle Verwirklichung der sozialen und wirtschaftlichen Entwick-
lung behindern und dem Wohlergehen der Bevölkerung in den betroffenen Ländern entge-
genstehen, mit besonders schweren Folgen für Frauen, Kinder einschließlich Jugendlicher, 
ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen,  

 tief besorgt darüber, dass trotz der Empfehlungen, die von der Generalversammlung, 
dem Menschenrechtsrat, der Menschenrechtskommission und den in jüngster Zeit veranstal-

_______________ 
6 A/65/896-S/2011/407, Anlage I. 
7 A/63/965-S/2009/514, Anlage. 
8 Siehe A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III. 
9 Report of the World Summit for Social Development, Copenhagen, 6–12 March 1995 (United Nations pub-
lication, Sales No. E.96.IV.8), Kap. I, Resolution 1, Anlage I. In Deutsch verfügbar unter http:// 
www.un.org/Depts/german/wirtsozentw/socsum/socsum2.htm. 
10 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15 September 1995 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.96.IV.13), Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II. In Deutsch verfügbar unter 
http://www.un.org/Depts/german/conf/beijing/beij_bericht.html. 
11 Report of the United Nations Conference on Human Settlements (Habitat II), Istanbul, 3–14 June 1996 
(United Nations publication, Sales No. E.97.IV.6), Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II. Deutsche Über-
setzung in: Abschlußdokumente: Die HABITAT-Agenda und die Istanbul-Erklärung über menschliche Sied-
lungen, hrsg. v. Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau. Bonn, 1997. 
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teten großen Konferenzen der Vereinten Nationen zu dieser Frage verabschiedet wurden, 
und im Widerspruch zu dem allgemeinen Völkerrecht und der Charta nach wie vor einseiti-
ge Zwangsmaßnahmen erlassen und angewandt werden, mit allen ihren negativen Auswir-
kungen, namentlich ihren extraterritorialen Wirkungen, auf die sozialen und humanitären 
Tätigkeiten und auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Entwicklungsländer, 
wodurch zusätzliche Hindernisse für den vollen Genuss aller Menschenrechte durch Völker 
und Einzelpersonen errichtet werden, die der Herrschaftsgewalt von Drittstaaten unterste-
hen, 

 eingedenk aller extraterritorialen Wirkungen einseitiger gesetzgeberischer, administra-
tiver und wirtschaftlicher Maßnahmen, Regelungen und Praktiken mit Zwangscharakter, die 
sich gegen den Entwicklungsprozess und die verstärkte Geltendmachung der Menschen-
rechte in den Entwicklungsländern richten und die volle Verwirklichung aller Menschen-
rechte behindern, 

 erneut erklärend, dass einseitige Zwangsmaßnahmen ein wesentliches Hindernis für 
die Umsetzung der Erklärung über das Recht auf Entwicklung12 darstellen,  

 unter Hinweis auf den gemeinsamen Artikel 1 Absatz 2 des Internationalen Paktes  
über bürgerliche und politische Rechte13 und des Internationalen Paktes über wirtschaftli-
che, soziale und kulturelle Rechte13, in dem es unter anderem heißt, dass ein Volk in keinem 
Falle seiner eigenen Existenzmittel beraubt werden darf, 

 Kenntnis nehmend von den fortlaufenden Bemühungen der Offenen Arbeitsgruppe des 
Menschenrechtsrats über das Recht auf Entwicklung und insbesondere in Bekräftigung ihrer 
Kriterien, nach denen einseitige Zwangsmaßnahmen eines der Hindernisse für die Umset-
zung der Erklärung über das Recht auf Entwicklung darstellen,  

 1. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, die Verabschiedung oder Anwendung 
einseitiger Maßnahmen einzustellen, die nicht im Einklang mit dem Völkerrecht, dem hu-
manitären Völkerrecht, der Charta der Vereinten Nationen und den die friedlichen Bezie-
hungen zwischen den Staaten regelnden Normen und Grundsätzen stehen, insbesondere 
Zwangsmaßnahmen mit allen ihren extraterritorialen Wirkungen, welche die Handelsbezie-
hungen zwischen den Staaten behindern und so der vollen Verwirklichung der in der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte14 und anderen internationalen Rechtsakten auf dem 
Gebiet der Menschenrechte verkündeten Rechte im Weg stehen, insbesondere dem Recht 
von Einzelpersonen und Völkern auf Entwicklung;  

 2. fordert alle Staaten außerdem nachdrücklich auf, keinerlei einseitige Maßnah-
men zu verabschieden, die nicht im Einklang mit dem Völkerrecht und der Charta stehen 
und die die umfassende Verwirklichung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der 
Bevölkerung, insbesondere der Kinder und Frauen, in den betroffenen Ländern verhindern, 
ihr Wohlergehen einschränken und Hindernisse für den vollen Genuss ihrer Menschenrechte 
aufwerfen, einschließlich des Rechts eines jeden Menschen auf einen für seine Gesundheit 
und sein Wohlergehen angemessenen Lebensstandard sowie seines Rechts auf Nahrung, 
medizinische Versorgung und Bildung und die notwendigen sozialen Dienste, sowie sicher-
zustellen, dass Nahrungsmittel und Medikamente nicht als politisches Druckmittel einge-
setzt werden; 

_______________ 
12 Resolution 41/128, Anlage. 
13 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; 
LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl. Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl. 1999 
Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt). 
14 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/grunddok/ 
ar217a3.html. 
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 3. wendet sich entschieden gegen den extraterritorialen Charakter derjenigen Maß-
nahmen, die zusätzlich die Souveränität von Staaten bedrohen, und fordert in diesem Zu-
sammenhang alle Mitgliedstaaten auf, diese Maßnahmen weder anzuerkennen noch anzu-
wenden sowie gegebenenfalls administrative oder gesetzgeberische Maßnahmen zu ergrei-
fen, um den extraterritorialen Anwendungen oder Wirkungen einseitiger Zwangsmaßnah-
men entgegenzutreten;  

 4. verurteilt die anhaltende einseitige Anwendung und Durchsetzung einseitiger 
Zwangsmaßnahmen durch bestimmte Mächte und weist diese Maßnahmen, mit allen ihren 
extraterritorialen Wirkungen, als politische oder wirtschaftliche Druckmittel gegen ein 
Land, insbesondere gegen Entwicklungsländer, zurück, weil sie diese Länder an der Aus-
übung ihres Rechts hindern sollen, über ihr politisches, wirtschaftliches und soziales System 
selbst frei zu entscheiden, und weil sie die Verwirklichung aller Menschenrechte weiter 
Kreise der Bevölkerung, insbesondere von Kindern, Frauen, älteren Menschen und Men-
schen mit Behinderungen, beeinträchtigen; 

 5. erklärt erneut, dass lebenswichtige Güter wie Nahrungsmittel und Medikamente 
nicht als politisches Druckmittel eingesetzt werden dürfen und dass Menschen unter keinen 
Umständen der eigenen Mittel zur Sicherung der Existenz und der Entwicklung beraubt 
werden dürfen; 

 6. fordert diejenigen Mitgliedstaaten, die derartige Maßnahmen ergriffen haben, 
auf, die Grundsätze des Völkerrechts, die Charta, die Erklärungen der Konferenzen der Ver-
einten Nationen und der Weltkonferenzen sowie die einschlägigen Resolutionen zu befolgen 
und ihre Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten aus den internationalen Menschen-
rechtsübereinkünften, deren Vertragspartei sie sind, zu erfüllen, indem sie diese Maßnahmen 
so bald wie möglich aufheben; 

 7. bekräftigt in diesem Zusammenhang das Recht aller Völker auf Selbstbestim-
mung, kraft dessen sie ihren politischen Status frei bestimmen und ihrer wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Entwicklung frei nachgehen können; 

 8. erinnert daran, dass nach der in der Anlage zur Resolution 2625 (XXV) der Ge-
neralversammlung vom 24. Oktober 1970 enthaltenen Erklärung über Grundsätze des Völ-
kerrechts betreffend freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den 
Staaten im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen und nach den einschlägigen 
Grundsätzen und Bestimmungen in der von der Versammlung in ihrer Resolution 3281 
(XXIX) verkündeten Charta der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten, insbe-
sondere deren Artikel 32, ein Staat keine wirtschaftlichen, politischen oder sonstigen 
Zwangsmaßnahmen gegen einen anderen Staat anwenden oder deren Anwendung begünsti-
gen darf, um von ihm die Unterordnung bei der Ausübung seiner souveränen Rechte zu er-
langen oder von ihm Vorteile irgendwelcher Art zu erwirken;  

 9. weist alle Versuche, einseitige Zwangsmaßnahmen einzuleiten, zurück und for-
dert den Menschenrechtsrat nachdrücklich auf, bei seinen Arbeiten im Zusammenhang mit 
der Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung die negativen Auswirkungen dieser Maß-
nahmen, namentlich die durch den Erlass völkerrechtswidriger innerstaatlicher Gesetze und 
ihre extraterritoriale Anwendung verursachten Auswirkungen, voll zu berücksichtigen; 

 10. ersucht die Hohe Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte, bei 
der Erfüllung ihrer Aufgaben im Zusammenhang mit der Förderung, der Verwirklichung 
und dem Schutz des Rechts auf Entwicklung und angesichts der Wirkungen, die einseitige 
Zwangsmaßnahmen nach wie vor auf die Bevölkerung von Entwicklungsländern ausüben, 
in ihrem Jahresbericht an die Generalversammlung vorrangig auf diese Resolution einzuge-
hen; 
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 11. unterstreicht, dass einseitige Zwangsmaßnahmen eines der wesentlichen Hin-
dernisse für die Umsetzung der Erklärung über das Recht auf Entwicklung12 sind, und for-
dert in dieser Hinsicht alle Staaten auf, die einseitige Verhängung wirtschaftlicher Zwangs-
maßnahmen und die extraterritoriale Anwendung innerstaatlicher Gesetze zu vermeiden, die 
nach Feststellung der Arbeitsgruppe des Menschenrechtsrats für das Recht auf Entwicklung 
den Grundsätzen des freien Handels zuwiderlaufen und die Entwicklung der Entwicklungs-
länder behindern; 

 12. erkennt an, dass die Staaten in der Grundsatzerklärung, die während der ersten 
Phase des Weltgipfels über die Informationsgesellschaft vom 10. bis 12. Dezember 2003 in 
Genf verabschiedet wurde15, mit allem Nachdruck aufgefordert wurden, beim Aufbau der 
Informationsgesellschaft einseitige Maßnahmen, die nicht im Einklang mit dem Völkerrecht 
und der Charta der Vereinten Nationen stehen, zu vermeiden und zu unterlassen;  

 13. bekundet erneut ihre Unterstützung für die Bitte des Menschenrechtsrats an alle 
Sonderberichterstatter und bestehenden thematischen Mechanismen des Rates auf dem Ge-
biet der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte, im Rahmen ihres jeweiligen 
Mandats die schädlichen Auswirkungen und Folgen einseitiger Zwangsmaßnahmen gebüh-
rend zu beachten; 

 14. bekräftigt das Ersuchen des Menschenrechtsrats an das Amt des Hohen Kom-
missars der Vereinten Nationen für Menschenrechte, unter Berücksichtigung aller bisheri-
gen Berichte, Resolutionen und einschlägigen Informationen, die dem System der Vereinten 
Nationen diesbezüglich zur Verfügung stehen, eine thematische Untersuchung über die Wir-
kungen einseitiger Zwangsmaßnahmen auf den Genuss der Menschenrechte, einschließlich 
Empfehlungen für Schritte zur Beendigung dieser Maßnahmen, zu erarbeiten und sie dem 
Rat auf seiner neunzehnten Tagung vorzulegen; 

 15. ersucht den Generalsekretär, die Aufmerksamkeit aller Mitgliedstaaten auf diese 
Resolution zu lenken, weiterhin ihre Auffassungen und Auskünfte über die Implikationen 
und negativen Auswirkungen einseitiger Zwangsmaßnahmen auf ihre Bevölkerung einzuho-
len und der Generalversammlung auf ihrer siebenundsechzigsten Tagung einen analytischen 
Bericht dazu vorzulegen, und erklärt erneut, dass praktische Präventivmaßnahmen in dieser 
Hinsicht hervorzuheben sind; 

 16. beschließt, diese Frage auf ihrer siebenundsechzigsten Tagung unter dem Unter-
punkt „Menschenrechtsfragen, einschließlich anderer Ansätze zur besseren Gewährleistung 
der effektiven Ausübung der Menschenrechte und Grundfreiheiten“ mit Vorrang zu behan-
deln. 

89. Plenarsitzung 
19. Dezember 2011 

 

_______________ 
15 A/C.2/59/3, Anlage, Kap. I, Abschn. A. 


